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Studia Philosophica 50/91

ANTON LEIST
Uberlebt der Utilitarismus?
Peter Singer und das Totungsverbot

1) Absicht

Peter Singer ist in der Bundesrepublik auf ein reichliches Mass an personlicher
Diffamierung und sachlicher Verzerrung gestossen. Das ist nicht ganz unver-
stiindlich. Sein Buch Praktische Ethik enthiilt Sitze wie diesen:

«Totet man cine Schnecke oder cin einen Tag altes Kind, so durchkreuzt man keine

Wiinsche dieser Art (i.e. Lebenswiinsche), weil Schnecken und Neugeborene unfihig sind,

solche Wiinsche zu haben.» (Singer 1984, S. 109)

Singer will mit solchen Ausserungen teils bewusst provozieren, nimlich un-
uberlegte Gewohnheiten und Ansichten erschiittern, teils im Stil der neueren
angewandten Ethik ein Argument beispiclhaft moglichst klar und zugespitzt
veranschaulichen. In der Bundesrepublik haben sich vor allem solche Leser
(und Nichtleser) tiber sein Buch empdort, denen diese Art des Argumentierens
tber Tabuthemen wie Euthanasie vollkommen fremd ist. Sie lehnen die Ur-
teile und Verfahrensvorschlige Singers meist rundweg ab, sei es aus emotio-
nal-moralischen oder aus politischen und historischen Griinden. Dabei be-
schriinken sich ihre Einwiinde nicht selten darauf, die vorgebrachten Uber-
legungen moralisch empérend zu nennen, Vergleiche mit NS-Dokumenten zu
zichen oder auf die Gefahr solcher Gedanken fiir Behinderte zu verweisen.
Manchmal wird Singer einfach dadurch widerlegt, dass man ihn zitiert, in der
Annahme, Ausserungen wie die genannte seien fiir sich genommen bereits
ausreichend absurd oder unmoralisch, so dass sich erlibrigt, sie weiter zu
erortern’.

Reaktionen dieser Art sind jedoch unangemessen und hilflos. Singer hat in
Praktische Ethik zu vielen praktischen Themen sachliche, wohliiberlegte und
teilweise auch ausgesprochen tiberzeugende Argumentationen vorgelegt. Ge-
geniiber einigen von ihnen die <herrschende Meinungy anzufiihren, bedeutet
Argumentationsverweigerung. Die NS-Vergleiche sind oberflichlich und nicht
fre1 von denunziatorischem Gift. Inwiefern von seiner Ethik indirekt eine

I Als in diesem Sinn typische Reaktion s. Klee 1990, sowie zwer Filmbeitrige E. Klees, die
1990 im ARD- und HR-Programm gesendet wurden.
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Gefahr fir Behinderte ausgeht, ist schwer einzuschitzen und wird gerade von
den Kritikern nicht belegt. Bei entsprechend weit getricbener Risikoscheu
liessen sich so gut wie alle medizinethischen Themen als «gefihrlichy der 6f-
fentlichen Diskussion entzichen. Niemand kann aber ernsthaft eine umfang-
reiche Tabuzone wollen, in der Arzte, Pflegepersonal, Patienten und/oder
Eltern nach ihrer jeweiligen Privatmeinung verfahren diirfen. An Stelle pau-
schalierender Verdachtigung kann nur die einzig angemessene Strategie der
offentlichen und rationalen Diskussion treten?,

Anders als Generationen von akademischen Moralphilosophen vor ihm
hat Singer deshalb offentliche Tumulte bewirkt, weil er auf konkrete Weise zu
drangenden Problemen des Alltags Stellung nimmt. Die engagierte Reaktion
derer, die selbst mit diesen Problemen in der Praxis befasst sind, ist verstand-
lich und auch wiinschenswert. Ein Dialog zwischen den Disziplinen — wie auch
zwischen Schreibtisch und Krankenbett — sollte beginnen. Andererseits resul-
tieren gerade die umstrittenen Ansichten Singers weniger aus einer empiri-
schen Analyse der gegenwirtigen Praktiken der Massentierhaltung, der Ab-
treibung oder der Versorgung von geschidigten Neugeborenen. Sie folgen
vielmehr aus — wie es scheint - konsequenten moralphilosophischen Uberlegun-
gen. Nicht beliebige Uberzeugungen, diec man teilen konnte oder auch nicht,
bringen thn zu seinen Empfehlungen, sondern sorgfiltig konstruierte Argu-
mente. Die sachlich vorrangige Frage kann deshalb nur sein, ob seine Argu-
mente sorgfaltig genug sind.

2) Singers Argumente zum Totungsverbot

Ist Singer Utilitarist? Bei einer ersten Lektiire von Praktische Ethik scheint die
Antwort auf diese Frage leicht zu beantworten: offensichtlich «ja». Zwar
versucht er nicht eigentlich, den Utilitarismus zu begriinden, sondern nur, ihn
anhand unserer universalistischen Moralintuitionen plausibel zu machen
(1984, Kap. 1). Aber durchgiingig orientiert er sich an einer Position, die er
«Priiferenzutilitarismus» nennt. Da Singer ausserdem, wie das Eingangszitat
erkennen ldsst, ungewohnliche Moralurteile fillt, liegt es fir Kritiker nahe,
ihn einfach <als Utilitaristen> zu kritisieren. Jedoch wiire dies nicht ganz ange-
messen. Betrachten wir ndmlich genauer, welche Griinde Singer anfiihrt, um
die Frage zu beantworten, warum Toten moralisch verwerflich ist (s. 1984,

2 S. jetzt auch das Heft «Euthanasie heute: Thema oder Tabu?» der Zeitschrift Analyse &
Kritik (Jg. 12, 1990).
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Kap. 4). Insbesondere zwei seiner Uberlegungen sind dazu einschligig. Beide
konnen in threm Stellenwert leicht unterbewertet werden.

Die erste Uberlegung: Singer erklirt dic meist besonders feste, in sich aber
wenig reflektierte Ansicht, der Tod eines Menschen sei ein grosses Ubel, durch
den Gegensatz von Tod und Lebenswunsch: Der Tod eines Menschen ver-
stosst normalerweise gegen seinen Lebenswunsch (1984, S. 109, 112). Man
konnte dies das «Schadensargument> nennen, und es kommt am deutlichsten
in dem bereits zitierten «Schnecken/Neugeborenem-Vergleich zum Ausdruck
(S. 109; ausserdem S. 140- 2, 179f.). Toten ist schlecht, weil (oder sofern) es
Schaden verursacht; und es verursacht «direkt> Schaden, wenn es gegen einen
Lebenswunsch bei den Betroffenen verstosst®.

Die zweite Uberlegung: wenn man ein Wesen totet, verringert man die
Menge an Lust- oder Wunschbefriedigung an der Welt> (S. 118f.). Erst dies ist
das typisch utilitaristische oder «Nutzensummenargument). Singer nennt es in
etwas anderer Form auch die (Totalansicht (S. 120). Worin liegt der Unter-
schied des Schadens- und des Nutzensummenarguments? Vor allem darin,
dass das erste, nicht aber das zweite die Existenz des betreffenden Wesens
voraussetzt; sowie darin, dass das zweite, nicht jedoch das erste dazu fihrt,
den Nutzen eines Lebens summativ zu betrachten. Beide Argumente sind
nicht ohne weiteres vereinbar: ein Wesen nicht zu zeugen, schadet ihm nicht
(erstes Argument), ist also moralisch irrelevant; hingegen wiirde es Nutzen
bringen, ein Wesen zu zeugen (zweites Argument), es zu unterlassen, ist also
moralisch keineswegs irrelevant. Welche Gedanken stehen hinter diesen bei-
den Argumenten? Da Singer das Schadensargument nicht genauer hervorge-
hoben hat, ist nicht klar, wie er es verteidigen will. Manchmal hat man
anhand seines Textes den Eindruck, es handele sich um ein eigenstindiges
Argument, manchmal, es sei gleichzusetzen mit dem Priferenzutilitarismus
(z.B.S. 116f.). Da sich erweisen wird, dass beide sachlich unvereinbar sind, sei
jedenfalls angenommen, dass das Schadensargument und der Priferenzutilita-
rismus nicht einfach in einen Topf gehoren. Wie ist das Schadensargument bei
Singer begriindet? Wenn tberhaupt, so am ehesten durch die folgende Pri-
misse:

3 S. ausserdem: «Fiir ein nicht-bewusstes Wesen ist der Tod der Stillstand von Erfahrungen,
genau wie die Geburt der Beginn von Erfahrungen ist. Der Tod kann dem Interesse am
Weiterleben nicht entgegengesetzt sein, ebensowenig wie die Geburt in dem Interesse, auf
die Welt zu kommen, eine Entsprechung findet. Soweit heben Geburt und Tod im nicht-
selbstbewussten Leben einander aul: dagegen bedeutet im Falle selbstbewusster Wesen die
Tatsache, dass jemand, der selbstbewusst ist, auch wiinschen wird, weiterzuleben, gleichzei-
tig, dass der Tod einen Verlust verursacht ... » (S. 141f.)
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P1) Schaden kann man einem Lebewesen nur in dem Ausmass, in dem es tiber
bestimmte relevante Fiahigkeiten verfugt.

Mit ihr ergiabe sich dann etwa dieses Argument:

P2) Die cinzig relevante Fihigkeit fiir die Frage, ob ein Wesen durch Toten
Schaden erleidet, ist die Fahigkeit zu einem Lebenswunsch.

P3) Alle anderen erwigenswerten Griinde dazu, ob es moralisch schlecht ist,
ein Lebewesen zu toten, konnen als irrelevant oder widerlegt gelten.

K) Das Toten eines Lebewesens, das nicht tiber die Fihigkeit zu Lebenswiin-
schen verfiigt, ist moralisch gesehen nicht falsch.

Im Unterschied zu einer oberfldchlichen Plausibilisierung des Schadensaspekts
bei Toten, wie sie etwa in dem Schnecke/Neugeborenen-Zitat zum Ausdruck
kommt, bedarf ein solches Argument einer weiteren Rechtfertigung. Denn
keine der Pramissen, insbesondere nicht P2 und P3, versteht sich von selbst,
alle bedtirfen der genaueren Prifung.

Was P3 betrifft, konnen eine Reihe von Uberlegungen in Singers Buch zur
Unterstiitzung dieser Priamisse zusammengefasst werden. Sie sollen dazu die-
nen, eine Reihe erwidgenswerter Gesichtspunkte zum Totungsverbot zu ent-
kriaften. Dazu gehort zuerst die Unterscheidung direkter und indirekter
Griinde gegen Toten in Form der Folgen fiir den Betroffenen selbst bzw. fiir
Dritte (S. 110), dann das Faktum der Zugehorigkeit zur menschlichen Spezies
(S. 71), Uberlegungen zu Rechten oder zur Autonomie (S. 113-7), zu Poten-
tialitat (S. 164f.) und zu Einzigartigkeit (S. 167). Ohne dies genauer zu erhir-
ten, will ich hier annehmen, dass mithilfe dieser Uberlegungen P3 als begriin-
det ausgewiesen werden kann®. Genauer will ich die Primisse P2 betrachten,
und im weiteren als falsch erweisen. Hierauf komme ich gleich zurtick (s.u. 7).

Welcher Gedanke steckt hinter dem zweiten, dem Nutzensummenargument?
Vor allem die Pramisse

Q1) Es ist moralisch immer besser, wenn mehr Interessen befriedigt werden
als weniger.

Diese Pramisse klingt auf den ersten Blick ausgesprochen plausibel, vor allem
dann, wenn man sich Zweck und Thematik der Moral vergegenwirtigt. The-
matischer Kern der Moral ist es ja, auf die Interessen lebender Wesen Riick-
sicht zu nehmen. Und ohne gute Gegengriinde ist nicht so leicht einzuse-

4 S. ausfuhrlich Leist 1990a, Kap. 3-4.
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hen, warum es im Ausmass dieser Riicksichtnahme eine Grenze geben solltes’.
Solange irgendwelche Interessen <in der Welt> unbefriedigt sind, besteht ein
moralisches Motiv zu handeln. Wer hieran zweifelt, fihrt vielleicht Luxus-
interessen oder Luxuskonsum als Gegenbeispiele an. Aber QI kann ja so
verstanden werden, dass es «lementare» Interessen sind, um deren Befriedi-
gung es geht. Zu den Griinden gegen Luxuskonsum wiirde vor allem zédhlen,
dass dieser Konsum nur auf Kosten der Interessen anderer moglich ist, oder
dass eigene wichtige («nicht-materielle>) Interessen tibersehen werden. Zumin-
dest vom moralischen Standpunkt scheint also durchaus sinnvoll und gebo-
ten, dass so viele Interessen wie moglich befriedigt werden. Entgegenstehen
mag dem zwar unsere menschliche Tragheit, entsprechende Gebote anzuneh-
men, aber das wire dann bereits eine amoralische (oder jedenfalls moralisch
irrelevante) Ausflucht.

Q1 lieferte eine Methode, alle unsere Handlungen zu beurteilen: Dienen sie
dazu, die Nutzensumme bzw. (in der hier gewihlten Terminologie) das Aus-
mass an Interessenbefriedigung zu erhohen? Der Utilitarismus besteht gerade
darin, sich dieses Priifverfahren zueigen zu machen. In Hinblick auf Toten
ergibe sich dann folgendes Argument:

Q2) Das Toten eines Lebewesens fiihrt (prima facie) zur Verringerung der
Nutzensumme.
K*) Das Toten eines Lebewesens ist (prima facie) moralisch falsch.

Mit der Klausel «prima facie» wird berticksichtigt, dass nicht unbedingt in
jedem Fall das Toten eines Lebewesens die Nutzensumme verringert. Ein
Gegenbeispiel wiire das Toten eines Menschen, der in seinem weiteren Leben
liberwiegend Schmerzen erfihrt. Ein anderes wiire das Toten eines Menschen,
der seinerseits beabsichtigt, mehrere andere zu toten und der voraussichtlich
Erfolg haben wird. Das Nutzenargument liefert also nur ein bedingtes, nicht
ein bedingungsloses Totungsverbot. Diese Konsequenz wird in manchen Kon-
texten, etwa im Rahmen von Euthanasiesituationen (erstes Beispiel), als mo-
ralisch anstossig angesehen. Hingegen wird ein Tyrannenmord (zweites Bei-
spiel) nicht immer ablehnend betrachtet, sondern sogar moralisch gefordert
und als heroisch eingestuft. Das Urteil zur Angemessenheit des Nutzenargu-
ments schwankt also, insbesondere wirkt es nicht als in jeder Hinsicht unange-

5 So argumentiert Singer in Singer 1981, um den universellen Kern der Moral hervorzuhe-
ben. Das Ergebnis einer ideologisch unvoreingenommenen Auflassung von Moral sollte
danach QI sein. Und so ergibt sich cine fortwihrende Erweiterung des Bereichs morali-
scher Riicksichtnahme auf alles Lebende: «expanding circle» (s. dhnlich 1984, S. 98).
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messen. Dennoch denke ich, dass es verworfen werden muss. Hierauf will ich
ebenfalls gleich genauer eingehen (s.u. 5).

Zum Abschluss dieses Uberblicks sei noch erwiihnt, dass die Bedeutung, die
Singer Personen als Wesen mit Selbstbewusstsein und Zeitverstindnis zumisst,
nicht als eigenstindiges Argument verstanden werden sollte. Bei oberflichli-
cher Lektiire kann man den Eindruck gewinnen, dass die Interpretation und
Anwendung des Totungsverbots — und im weiteren die entsprechend unter-
schiedliche Behandlung von <Personen> und «(Nichtpersonen» in praktischen
Kontexten wie Tierschutz, Abtreibung und Euthanasie — wesentlich von der
«Lockeschen> Definition des Personenbegriffs abhingt (s. S.105ff.). (Ein sol-
ches Missverstindnis entsteht manchmal trotz Singers eigener Bemerkung
zum nicht-substantiellen Status von Definitionen: s. S. 105.) Warum nicht
eine andere Definition wihlen, wenn die unterstellte moralisch unakzeptable
Folgen hat? Tatsichlich kann aber Singers Argument von der Definitions-
frage abgehoben werden. Entweder kann man Singer so verstehen, dass er
Personen (und ihre Fihigkeiten Selbst-/Zeitbewusstsein) anhand von Lebens-
wiinschen definiert, und die Bedeutung von Wiinschen als Ausdruck des
Lebensinteresses tiber die Wahl des Priferenzutilitarismus gerechtfertigt sieht.
Das schiene die schwichere Position, weil dann offen bliebe, warum man
Priferenzutilitarist sein soll. Besser versteht man Singer so, dass er das
Schadensargument anfiihrt, um zu sagen, dass Personen — und nur Personen —
diejenigen Lebewesen sind, die gegeniiber Toten schadensfihig sind. «Person»
ist dann tatsichlich eine nicht-substantielle Definition. Worauf es ankommt,
ist die Richtigkeit des Schadensarguments, nicht die Wahl der Definition.

3) Unstimmigkeiten

Singer zieht in den einschligigen Passagen seines Buchs beide Argumente
heran. (Oder man kann Praktische Ethik zumindest entsprechend lesen. Tat-
sichlich ist das Buch in dieser Hinsicht nicht eindeutig.) Wie passen sie zusam-
men — und passen sie Uberhaupt zusammen? Singer schligt eine Kombination
vor, die man auch unter den Slogan bringen konnte «Nutzensummenargu-
ment fiir die Tiere, Schadensargument fiir die Menschen»®. Was sind seine

6 Dieser Slogan ist als Echo des bekannten Slogans gemeint: «Utilitarismus fir die Tiere,
Kantianismus fiir die Menschen». Allerdings ist zu beachten, dass Singer anhand des
Kriteriums <Personsein> unterscheidet und die Personen/Nichtpersonen-Grenze nicht mit
der Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren zusammenfillt. Schimpansen sind
Personen, menschliche Foten sind keine Personen.
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Griinde fiir diese Zuordnung? Soweit er hierflir argumentiert, beruft er sich
darauf, dass das Erleben ecines nicht zu Lebenswiinschen fihigen Wesens
«unpersonlich» ist, das eines selbstbewussten Wesens hingegen nicht. Unper-
sonliche Wesen, wie bloss empfindungsfihige Tiere, werden deshalb vom
Nutzensummenmodell angemessen erfasst, weil sich ihr Empfinden durch das
Empfinden anderer, gleichartiger Wesen ersetzen lisst. Hingegen gilt das nicht
fiir selbstbewusste Wesen, also insbesondere fiir normale erwachsene Men-
schen. Bei ithnen verursacht «der Tod einen Verlust. .., der durch die Geburt
eines anderen nicht hinreichend kompensiert werden kann» (S. 142).

Diese Begriindung erscheint ausgesprochen ritselhaft. Erstens konnte na-
tirlich die Rede von «unpersonlichen Wesen» einfach soviel heissen wie
«Wesen ohne Selbstbewusstsein», und weiter soviel wie « Wesen ohne Lebens-
wunsch». Dann ist aber kein zusitzlicher Grund angefithrt worden. Beide
Argumente (Schadens- und Nutzensummenargument) kdnnen auf beide Arten
von Wesen angewandt werden. Deshalb ist Singer wohl doch eher so zu verste-
hen, dass er mit «persénlich» soviel wie «individuell» meint. Selbstbewusste
Wesen konnen ein Verstindnis ithrer Individualitiat haben. Sie sind in der
Lage, sich als von anderen Wesen verschieden und als einzigartig zu erkennen.
Nicht verstiandlich ist dann aber, wieso der Tod eines solchen Wesens «durch
die Geburt eines anderen nicht hinreichend kompensiert werden kann».
«Kompensieren» verwendet Singer ja durchweg im Sinn von «ersetzen», ganz
entsprechend dem Nutzensummenmodell. Gerade dann kann aber ein indivi-
dueller Mensch durch einen anderen individuellen Menschen <ersetzty werden.
Der zweite wird unter normalen Bedingungen ebenso dazu fihig sein, sich als
individuelles Wesen zu sehen wie der erste. Und sonst ist nichts gefordert.

Singer meint vielleicht, dass Individualitit auf keinen Fall ersetzbar ist.
Aber was ist damit genauer gemeint? Vielleicht meint er, dass ein Individuum
A in Hinblick auf die Eigenschaften, die es von jedem anderen Individuum
unterscheiden, nicht ersetzbar ist. Auch dann ergibt diese Argumentation
jedoch nur Sinn, wenn man «ersetzen» nicht mengenmissig versteht. Denn
nach dem Mengenmodell kiime es ja nur darauf an, dass die Zahl der einzigar-
tigen Eigenschaften A’s durch die Zahl ebenso einzigartiger Eigenschaften B’s
ersetzt wird, also die Gesamtzahl solcher Eigenschaften mindestens gleich
bleibt. Singer muss also (wiederum) eher so verstanden werden, dass sich
solche Eigenschaften nicht ersetzen lassen. Was das heissen soll, ist aber (wie-
derum) unklar. Hinzu kommt der vermutlich wichtigere Umstand, dass ein
Kriterium der einzigartigen Eigenschaften keinesfalls dazu dienen konnte,
irgendwelche Unterscheidungen zwischen Lebewesen, oder zwischen Lebewe-
sen und unbelebten Dingen zu ziehen. Denn: jedes Individuum hat einzigar-
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tige Eigenschaften, etwa indem es sich an einer bestimmten Raum-Zeit-Stelle
befindet und nicht an einer anderen. Wiirden Eigenschaften der raumzeit-
lichen Existenz ausgeschlossen, so fianden sich in der Regel gentigend andere
deskriptive Eigenschaften, die Einzigartigkeit herstellen: beispielsweise die
Zahl der Molekiile, aus denen ein Ding zusammengesctzt ist.

Wie bereits an fritherer Stelle erwihnt, konnte man Singer auch so lesen,
dass er eigentlich den Slogan vertritt: «klassischer Utilitarismus fir die Tiere
(Nicht-Personen), Praferenzutilitarismus flir die Menschen (Personen)». Doch
wire diese Interpretation noch weniger hilfreich. Beide Versionen des Utilita-
rismus unterscheiden sich ja nur darin, dass die erste Nutzen in Begriffen von
Lust/Unlust, die zweite in Form von Priferenzen (Wtinschen) beschreibt.
Beide sind Varianten des Nutzensummenarguments und deshalb fiir ein Er-
setzen von Lebewesen durcheinander in gleicher Weise offen. Als Priferenz-
utilitarist einfachster Form (ohne Berticksichtigung «indirekter Griinde», die
in Praktische Ethik keine Rolle spielen) ist Singer gegentiber Personen zu
genau denselben Konsequenzen gezwungen, wie er sie fir den klassischen
Utilitarismus schildert. Tiere darf man seiner Meinung nach toten, wenn man
fir Ersatz sorgt (S. 143); dasselbe miisste fiir Menschen gelten, und zwar
(ceteris paribus) fiir beliebige Menschen. Oder umgekehrt: wenn man Men-
schen nicht toten darf, weil sie einzigartig sind, dann auch nicht Tiere, denn sie
sind es ebenfalls.

Dieses Ergebnis legt nahe, das Schadensargument vom Priferenzutilitaris-
mus schirfer zu trennen und es als nicht-utilitaristisches Argument anzusehen.
Singer liefert fiir dieses Argument keine ausfihrlichere Begrindung, aber
vielleicht konnte es so begriindet werden, dass es tatsiachlich zu entsprechen-
den Ergebnissen flihrt. Meiner Meinung nach ist genau das der Fall (s.u. 6).

4) Die praktische Bedeutung der beiden Argumente

Schadens- und Nutzensummenargument sind deutlicher voneinander zu
unterscheiden. Einmal schon deshalb, weil sie mit verschieden starken Be-
grindungsansprichen verbunden sind. Wihrend das Schadensargument
kaum zu bestreiten ist, ist das Nutzensummenargument kaum zu verteidigen.
Zum andern sollten sie aber auch deshalb getrennt werden, weil beide unter-
schiedliche praktische Folgerungen mit sich fithren. Beide Argumente stehen
in verschiedener Bezichung zu der in Deutschland meist als anstossig empfun-
denen Rede vom (Wert eines Lebens. Singer schligt vor, Leben dann als mit
Wert verbunden zu sehen, wenn es fiir jemanden, also fir irgendein mindestens
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empfindungs- oder bewusstseinsfihiges Wesen lustvoll oder sonst positiv er-
fahrbar ist (S. 118). Das Schadensargument fiihrt bei dieser subjektiven Wert-
auffassung zu einer kategorialen, nicht jedoch zu einer qualitativen oder quan-
titativen Wertung. Mithilfe des Schadensarguments lisst sich entscheiden, ob
ein Wesen tiberhaupt in den Bereich moralischer Riicksichtnahme fillt. (Aller-
dings nur unter zusitzlicher Berticksichtigung der friher in Priamisse P3 er-
wiithnten Gesichtspunkte.) Kann es Schaden erleiden, so hat es in diesem
prinzipiellen Sinn auch Wert. Vollig offen ist hingegen, ob es moglich ist,
tiber Grad und Beschaffenheit dieses Werts weitere Aussagen zu treffen. An-
ders im Nutzensummenargument: Hier liegt ja von vornherein die Idee zu-
grunde, Gluck in irgendeiner Form zu summieren. Redet man in seinem
Zusammenhang von (Wert, so ist ein (Mehr-oder-Wenigenry unvermeidlich,
wie vage auch immer.

Die Unterscheidung zwischen kategorialem und qualitativem Lebenswert
hat die weitere Konsequenz, dass Abtreibung und Euthanasie verschieden be-
urteilt werden sollten. Zwar kann man im Rahmen der Euthanasie-Problema-
tik ebenfalls im Sinn einer subjektiven Werttheorie fragen, welchen Wert ein
Mensch selbst seinem Leben zumisst: ob er es als positiv oder negativ bewer-
tet. Aber anders verhilt es sich, wenn qualitative Urteile von aussen gefillt
werden missten, weil der Betreffende selbst nicht werten kann (noch nicht
oder nicht mehr). In diesem Fall 1st dem kategorial wertenden Befund viel
cher zu vertrauen als einem qualitativ wertenden. Angenommen, ein Wesen ist
schadensfihig, wenn es mindestens tiber Empfindungen verfiigt. Ob es emp-
findungsfihig ist, ist ein empirisch-wissenschaftliches, und als solches in vielen
Fillen objektiv entscheidbares Problem; ob ein Leben mehr oder weniger
wertvoll ist, ist nicht empirisch-wissenschaftlich entscheidbar, sondern beruht
auf einer subjektiven Wertung des betreffenden Wesens. Aufgrund dieses
Unterschieds sollten Fragen der Embryonenforschung und Abtreibung mit sol-
chen der Euthanasie nicht einfach zusammengeworfen werden. Man kann sehr
skeptisch sein, was die stellvertretende Lebensbewertung eines bewussten Le-
bewesens angeht, ohne dass dadurch die Griinde zum moralischen Status von
Lebewesen erschiittert wirden. .

Noch mehr: diejenigen, die grosse Bedenken gegen die Rede von Lebens-
wert haben, werden akzeptieren miissen, dass die kategoriale Bedeutung in
irgendeiner Form unvermeidbar ist. Vermeidbar ist bestenfalls der Ausdruck
«lebenswert» in diesem Zusammenhang; und wahrscheinlich sollte man schon
wegen der bekannten Missverstindnisse sowie der eben hervorgehobenen
Differenz zum qualitativen Lebenswert besser von anoralischem Status> oder
anoralischer Relevanz ete. sprechen, obwohl damit nicht genau dasselbe aus-
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gedruckt ist. Kategorialer Lebenswert sagt ja — selbst moralisch neutral - nur,
dass ein Wesen uberhaupt ein Subjektzentrum irgendeiner Art darstellt. Fiir die
meisten Tiere trifft das zu, fur Pflanzen jedoch nicht. Dass es diesen Unter-
schied gibt, ldsst sich nicht leugnen — zumindest solange die bewusstseinsfihi-
gen Pflanzen noch nicht entdeckt sind.

5) Warum das Nutzensummenargument verworfen werden muss

Nun genauer: warum sollte man nicht, wie Singer vorschligt, Priferenzutili-
tarist sein? Hierfur spielt eine Rolle, ob man die dem Nutzensummenargu-
ment zugrundeliegende Primisse Q1 fir begrindet hilt oder nicht. In der
Tradition des Utilitarismus wird Q1 oft als selbst unerschiitterliche Moralin-
tuition oder als Ausdruck des <Begriffs der Moral> angesehen. Auch sind
zahlreiche Begriindungsversuche angestrengt worden (unparteiischer Be-
obachter, Universalisierungsgriinde), einschliesslich Mills berithmtem Beweis-
versuch. Ohne dies hier ausfiihrlicher belegen zu konnen, meine ich, dass alle
diese Versuche gescheitert sind. Singer selbst scheint mit einer solchen Nicht-
ausweisbarkeit des Nutzenarguments zumindest zu rechnen, wenn er die nur
provisorische Geltung utilitaristischer Prinzipien betont (1984, Kap. 1). Damit
kommt aber unseren moralischen Intuitionen — anders als viele Utilitaristen
hiufig meinen — ein beachtliches Gewicht zu. Dass utilitaristische Argumente
gegen die Alltagsmoral verstossen, ist zwar noch kein detzters, unumstossli-
cher Einwand gegen diese Argumente; sicher sind viele Aspekte unserer iib-
lichen Ansichten selbst priifungs- und revisionsbediirftig. Aber umgekehrt
konnen alltagliche Ansichten und Gefiihle auch nicht pauschal als irrational
oder unbegriindet ausgeklammert werden, wie Singer annimmt (s. etwa
S. 170). Der hochgestochene Anspruch vieler Utilitaristen, den nur gewohn-
ten, in sich aber unbegriindeten Intuitionen gegeniiber die «<Stimme der Ver-
nunft> zu vertreten, ist selbst unbegriindet. Q1 ist also zu beurteilen im Kon-
text — wie sonst? — unserer moralischen Ansichten sowie weiterer Versuche,
diesen Ansichten eine kohirente und erhellende Form zu geben’.
Unakzeptabel scheint dann erstens die vollstindige Ersetzbarkeit einzelner
Menschen durch andere Menschen, die Q1 zulidsst. Nach Q1 wiire es in einer
bestimmten Klasse von Fillen mindestens erlaubt, Menschen zu toten: nim-
lich genau dann, wenn man durch Zeugen fir Ersatz sorgt. Sorgt man fiir

7 S. Leist 1990a, Kap. 1.4 zur genaueren Erlauterung dieser methodischen Bedingungen.
Vorbild ist natiirlich J. Rawls” <(Uberlegungsgleichgewicht.
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besseren> Ersatz, wire es sogar geboten, das zu tun. Utilitaristen versuchen
diese Falle auszuschliessen, indem sie indirekte Grunde anfuhren, weshalb es
besser wiire, auch solches Toten zu unterlassen. Unkontrolliertes Toten wiirde
Angst und Schrecken verbreiten und so die optimale Nutzensumme bedro-
hen. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass immer Einzelsituationen moglich
sind, in denen das Toten nicht entdeckt wiirde und ein Utilitarist dann téten
diirfte. Ausserdem sind vielleicht sozial kontrollierte Formen des Totens in-
stallierbar, die nicht Angst und Schrecken verbreiten. Fiir Neugeborene und
Kleinkinder musste das moglich sein, da alle diejenigen, die tiber Toten und
seine bedrohlichen Folgen nachdenken, bereits diesen Lebensstadien entwach-
sen sind®,

Auf welche Weise kommt im Utilitarismus — immerhin eine moralische
Theorie — diese eigenartige Erwigung des Ersetzens tiberhaupt zustande?
Moralisches Handeln, sagt Bentham, sollte sich an der Formel orientieren,
«das grosste Gluck der grossten Zahb herbeizuftihren. Hierin ist die Grund-
tiberlegung des Utilitarismus enthalten. Sie besteht aus zwei Elementen. Ein-
mal der Uberzeugung, dass es besser ist, mehr an Gliick (Nutzen, Lust,
Interessenbefriedigung, etc.) zu haben als weniger; und zum andern, dass
diese «aussermoralische> Werttatsache, auch wenn selbst nicht moralischer
Art, dennoch moralische Verbindlichkeit hat. Wesentlich fur die utilitaristi-
sche Denkweise ist das Ansetzen bei Werten, die zunichst fur sich, namlich
unabhingig von bestimmten Personen, eingefiihrt werden.

Gegeniiber dieser letzten Bemerkung wird von Ultilitaristen meist einge-
wandt: «Natirlich ist das zu maximierende Gliick immer auch das von Perso-
nen, sogar von bestimmten Personen, eben der Personen, deren Gluck es ist».
Um diesen Streit zu schlichten, ist die Testfrage geeignet, ob moralisches
Handeln als auf die Interessen der bereits existierenden Personen ausgerichtet
verstanden wird, oder auch auf moglicherweise existierende, namlich erst zu
zeugende. An diesem Unterschied zeigt sich der Vorrang von Werten vor
Personen. Im Vorrangsfall sollte die Zahl der in der Zukunft Existierenden so
weit als moglich maximiert werden. Erst wenn aufgrund zunechmender Uber-
bevolkerung die Nutzensumme «n der Welt> durch das Zeugen zusatzlicher
Menschen nicht mehr erhoht werden kann, wiirde das bis dahin bestehende
Zeugungsgebot unwirksam (Parfit nennt das die «anstossige Folgerung»: s.
1984, Kap. 17; s. auch Singer 1984, S. 139). Intuitiv sind wir meist der Mei-

8 Das wird von Singer/Kuhse selbst zur Beruhigung der Erwachsenen hervorgehoben: Sin-
ger/Kuhse 1990, S. 128.
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nung, dass es fiir die Bevolkerung der Zukunft besser wire, wenn weniger
Menschen auf einem durchschnittlich hoheren Wohlstandsniveau existierten
als gegenwirtig. Demgegentber fordert der Utilitarismus, dass wesentlich
mehr auf einem niedrigeren Niveau existieren. Die Qualitdtseinbusse der Ein-
zelleben kann durch die blosse Quantitatszunahme bis zu einem bestimmten
Punkt neutralisiert werden. Und vermutlich wiirde deshalb ein Vielfaches der
jetzigen Weltbevolkerung als moralisch geboten erscheinen.

Nun sind die aussermoralischen Werte sowieso nicht von sich aus moralisch
gebietend, sondern relativ zu unseren Interessen zu schen. Die Realisation
maximalen Werts «an der Welt> wiire bestenfalls dann ein universal giiltiger
Grund, wenn viele Akteure ein hochstes Interesse an dieser Realisation hiit-
ten. Tatsachlich haben die meisten dieses Interesse nicht; und beachtet man so
eigenartige Konsequenzen wie die Zeugungspflicht oder Uberbevélkerung, so
ist klar, dass man das entsprechende Interesse auch nicht nahelegen sollte.

Utilitaristen bieten in der Regel keine eigene Konzeption moralischer Hand-
lungsgriinde. Diese konnen jedoch, wie alle Handlungsgriinde, nur aus unse-
ren je individuellen Interessen entspringen, genauer einem Interesse am Wohl-
ergehen anderer. Dieses Interesse kann (etwas vereinfachend) entweder altrui-
stischer oder egoistischer Art sein, die Form von Mitleid mit anderen oder von
Kooperationsabsichten annehmen. Beide Arten von Interesse konnen sich,
wie insbesondere Hume gezeigt hat, auch verbinden. Vom Standpunkt solcher
anoralischer Interessen> aus bekommt die utilitaristische Uberlegung eine ge-
wisse, aber auch nicht tiberstrapazierbare Bedeutung. Es ist hiufig geboten,
wichtige Bediirfnisse von Personen zu befriedigen — hdufig, aber nicht immer.
Dass ein Vorrang der Personen besteht, heisst soweit, dass der Akt, neue
Lebewesen zu zeugen, moralisch neutral 1st. Das Interesse, dass es lebenden
Personen gut geht, und das Interesse, dass es weitere gut lebende Personen
gibt, sind nicht zu verwechseln.

6) Begrindung des Schadensarguments

Wenn wir Q1 akzeptieren konnten, so hiitten wir auch einen guten Grund, das
Schadensargument zu akzeptieren. Wenn Interessen moglichst umfangreich
befriedigt werden sollten, so sollte natiirlich auch keinem Lebewesen Schaden
zugefiigt werden. Aber Q1 konnen wir nicht akzeptieren. Inwiefern spielt die
Schadensiiberlegung in der Moral dann eine Rolle? Die Antwort ist: dass wir
anderen keinen Schaden zufiigen sollten, ergibt sich eben aus unseren morali-
schen Interessen. Da wir den meisten Menschen gegentiber entweder ein al-
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truistisches oder ein Kooperationsinteresse haben, wollen wir verhindern,
dass thnen Schaden entsteht.

«Schaden anderer vermeiden» ist eine minimale Form der Riicksichtnahme
auf die Interessen anderer. Hierin besteht ein deutlicher Kontrast zu Q1, das
fordert, die Interessen anderer bis zum «Sittigungspunkt> zu erfullen. Die
Minimalforderung des Schadensarguments kommt der tatsachlichen durch-
schnittlichen Riicksichtnahme auf andere entgegen, wie wir sie bei den meisten
Menschen finden. Gefordert wird das Realisierbare, gegeben die verbreiteten
altruistischen bzw. Kooperationsinteressen. Ob dieser Realismus einen Vor-
zug gegentiber den radikaleren utilitaristischen Forderung (s. z. B. Singer
1984, Kap. 8: «Arm und Reich») hat, ist vermutlich strittig. Manche finden es
keineswegs problematisch, wenn die Ethik mehr fordert, als von den meisten
Menschen je erfiillt werden kann. Auch steht das Betonen von Schaden im
Unterschied zu Nutzen dem Utilitarismus nicht vollig entgegen, sondern ist in
der Variante des negativen Utilitarismus» sogar aufgenommen worden. Eine
eigentliche Abkehr vom Utilitarismus ergibt sich erst dann, wenn das Scha-
densargument andividualistischy interpretiert wird. Warum ist das notig, und
was soll es heissen?

Zunichst zum ersten Punkt. Soweit wiire das Schadensargument einfach so
zu verstehen, dass in jeder relevanten Situation Schaden anderer zu vermeiden
ist — und zwar naheliegenderweise der jeweils schlimmste Schaden. In einigen
Situationen fihrt diese Regel zu erwiinschten Ergebnissen: Wenn nur entwe-
der verhindert werden kann, dass A hungert oder B das Leben verliert, so
wire es entsprechend der Regel widersinnig, B sterben zu lassen. Der Schaden
des Lebensverlusts ist (prima facie) schwerwiegender als der des Hungerns. In
anderen Situationen flihrt die Regel jedoch nicht zu den erwtinschten Ergeb-
nissen: Wenn nur entweder finf Personen weiterleben und eine sechste gefol-
tert wird oder die eine nicht gefoltert wird, aber die flinf sterben, so fordert die
Regel, die eine Person zu foltern, und zwar vollig unabhdngig von threr Beteili-
gung an der Handlungsgeschichte (die sechste Person konnte ein kleines Kind
sein).

Die iibliche utilitaristische Antwort auf Situationen des zweiten Typs be-
steht in der Einfuhrung von Rechten des Nichtverletzens aufgrund indirekter
Nutzensteigerung, werden diese Rechte lingerfristig eingehalten. Diese Ant-
wort ist zwar nicht unplausibel, verkiirzt aber das normative Phinomen der
Rechte so sehr, dass es cher naheliegt, dass das normative Phinomen von
Rechten tatsichlich mit der utilitaristischen Grundintuition unvereinbar ist.
Zwei Hinweise konnen das bestitigen (s. ausfuhrlicher Leist 1990b). Erstens,
die Rede von Rechten erfordert den Ubergang von einer Einpersonenperspek-
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tive («ich») zu einem Kollektiv («viele»). Um den Sachverhalt zu verstehen,
dass B ein Recht auf Unversehrtheit hat, reicht nicht, dass ich es ihm zuge-
stehe. Notig ist die Interaktion innerhalb eines Kollektivs, einschliesslich des
Wissens, dass B den anderen gegeniiber ein Recht hat und die anderen deshalb
Pflichten, unabhdngig von thren Wiinschen. Die Rede von Rechten ist gebun-
den an die Existenz eines Interaktionskollektivs. Zweitens beeinflusst und ver-
dndert das Bestehen von Rechten diese Beziehungen selbst. Die Rede von
Rechten ist gebunden an eine Vorstellung von Anerkennung, die nicht reduzi-
bel ist auf die Anerkennung der anderen allein als bediirftige Wesen. Deshalb
ist die Rechtfertigung von Rechten tiber indirekte Nutzensteigerung unange-
messen. Beide Einwinde zusammengenommen erkiiren das typische utilitari-
stische Begriindungsdefizit gegentiber Rechten’.

Eine «ndividualistischer Rechtfertigung des Schadensprinzips miisste ver-
stindlich machen, warum es Rechte des Nichtverletzens gibt. Erfolgreich
konnte sie nur dann sein, wenn sie Rechte aus den Beziechungen der einzelnen
innerhalb eines Kollektivs erklirt, und wenn sie verstindlich macht, warum
die einzelnen einander als Rechtssubjekte anerkennen sollten. Obwohl diese
Rechtfertigung gerade dem Ziel dient, das Lebensinteresse aller einzelnen
(iber Rechte) maximal zu schiitzen, kann sie nicht einfach der blossen Riick-
sichtnahme auf die Interessen anderer entspringen.

7) Warum Singers Interessenbegriff zu eng ist

Singer ist der Meinung, dass die Fihigkeit zu einem Lebenswunsch und nur
diese Fdhigkeit die Bedingung dafiir ist, ein Lebensinteresse zu haben (s.
Priamisse P2); und weiter, dass nur solchen Wesen der Tod einen gravierenden
Schaden zufligt, die die Fihigkeit zu Lebenswiinschen besitzen, denn nur bei
ithnen kann der durch den Tod erlittene Schaden mit dem Nichterfiillen von
Lebensinteresse umschrieben werden (s. Konklusion K). Ich stimme dieser
Behauptung teilweise zu, namlich unter Abzug der Klausel «und nur diese
Fahigkeit». Unter (mormalen» Erwachsenen betrachten wir das Formen eines
Waunschs unter bestimmten Bedingungen der Informiertheit und Wohliiber-
legtheit als hinreichendes Kriterium fiir das Vorliegen des entsprechenden
Interesses. Wenn Heinrich den wohliiberlegten Wunsch hat, in seinem Haus

9 Es bedarf wohl keiner Erlduterung, dass Singers Tendenz, sich gegentiber Rechten auf den
sicheren Standpunkt> des Utilitarismus zu stellen und sie fiir metaphysischen Unsinn zu
erkliren (1984, S. 113, 159, 226), kein Ausweg ist.
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zu wohnen, und wir thn daran hindern, dann verstossen wir gegen sein Inter-
esse als Hausbesitzer. Jedoch ist mit einer solchen Umschreibung von dnteres-
sen> durch <wohliiberlegte Wiinsche unter normalen erwachsenen Menschen»
noch nicht gesagt, dies musste die einzig mogliche Art der Interessenzuschrei-
bung sein. Weder Singer noch andere Autoren (etwa H. Kuhse, M. Tooley
oder N. Hoerster) haben einen «Beweis> der Art gefiihrt, dass eindeutig klar
wire: Uber geeignete Wiinsche zu verfugen ist nicht nur eine hinreichende,
sondern auch eine notwendige Bedingung des entsprechenden Interesses. So-
lange ein solcher Beweis nicht gefiihrt ist, sollte man vorsichtshalber nicht
annehmen, dass «iber einen Lebenswunsch verfigen» eine notwendige Bedin-
gung sei fir Lebensinteresse. Immerhin ist dann nicht auszuschliessen, dass
ein menschlicher Fotus, obwohl er nicht tiber die Fihigkeiten zum Lebens-
wunsch (also tiber Selbst-/Zeitbewusstsein) verfiigt, dennoch ein Lebensinter-
esse hat: einfach weil es andere Moglichkeiten der Zuschreibung von Interes-
sen gibt. Eine entsprechende Vorsichtshaltung wiirde man in anderen Kontex-
ten, wenn es um das Risiko des Lebensverlusts geht, ebenfalls fir angemessen
halten. (Beispielsweise wiirde man niemanden mit einem Aufzug fahren las-
sen, wenn der Verdacht nicht ausgeschlossen werden kann, er konnte in die
Tiefe stirzen.)

Zusitzlich mochte ich aber Grunde fir die Annahme liefern, dass es eine
andere Art der Interessenzuschreibung ratséichlich gibt. Folgende Uberlegung
scheint mit einleuchtend: Wenn man Interessen anhand von iiherlegten Wiin-
schen zuschreibt, so unterstellt man ideale, haufig nur kontrafaktisch geltende
Bedingungen. Wenn dies so ist, so scheinen alle Versuche, die Zuschreibung
von Lebensinteresse an die tatsachliche Fihigkeit zu Winschen zu binden,
willkiirlich. Was kontrafaktisch fiir einen Erwachsenen gilt, gilt ebenso fiir ein
sehr kleines Kind, insbesondere fur eines, das noch nicht zu einem Lebens-
wunsch fihig ist. Die Zuschreibung von Lebensinteresse sollte deshalb nicht
an das tatsichliche Vorliegen von Lebenswiinschen gebunden sein. Soweit der
Einwand in skizzenhafter Form. Wie ist er genauer zu verstechen?

Julia ist ein vierjihriges Midchen. Im Augenblick befindet sie sich am
Fahrbahnrand und steht kurz davor, zu ihrer Mutter auf die andere Strassen-
seite zu laufen. Wirde Julia dabei tuberfahren und zu Tode kommen, so
wirden wir ohne Zogern sagen, sie <hiitte ihr Leben verlorem, und dies sei fiir
sie der grosstmogliche Verlust, den wir uns denken konnen. Wohlgemerkt
sagen (wir» normalen Erwachsenen das. Julia hat ziemlich sicher noch keinen
Lebenswunsch in unserem Sinn. Vermutlich kann sie mit dem Wort «Leben»
tiberhaupt noch keine oder wenig Bedeutung verbinden. Wenn man sie fragte,
wie schlimm sie es finde, zu sterben, wiirde sie vermutlich nach einigem Hin
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und Her bedauern, dass sie dann das Geburtstagsfest ihrer Freundin am
nichsten Tag verpassen wird.

Genauer sind hier zwei Erklarungen mithilfe von Wiinschen moglich. Eine
Antwort konnte man die einer « Proportionalitdts-Wunschtheorie> nennen. Sie
wiurde sagen, dass fur Julia das Lebensinteresse dasselbe Gewicht hat wie der
Waunsch, den Geburtstag threr Freundin nicht zu verpassen. Interessengewicht
und kognitives Niveau eines Lebewesens korrespondieren dann miteinander.
Eine andere Version wiire die «/deal-Wunschtheories. Ihr zufolge bilden nur die
tberlegten Wiinsche erwachsener Menschen die Grundlage fir Interessenge-
wichtung. Offensichtlich ist es die Ideal-, nicht die Proportionalitits-Wunsch-
theorie, die wir Ublicherweise zugrundelegen, wenn wir den Lebensverlust bei
einem Kind wie Julia als sehr schlimm ansehen — entweder vergleichbar mit
dem Verlust des Lebens von uns selbst, oder sogar hoher, weil Julias Leben
erst beginnt. Der Unterschied zwischen Proportionalitits- und Idealwunsch-
theorie besteht darin, dass sich nach der einen die Bedeutung des Lebensin-
teresses fur einen Menschen im Laufe seiner Entwicklung erst langsam zu
einem Normalpunkt hin steigert, wihrend nach der anderen tiber die ganze
kindliche Entwicklungszeit vom Normalpunkt her gewichtet wiirde'.

Betrachten wir jetzt das Beispiel des leichtsinnigen Gustav. Gustav (er ist
wirklich leichtsinnig) findet es aufregend, bei vereister Strasse mit hoher Ge-
schwindigkeit in enge Kurven zu fahren. Wir wiirden sagen: er verstosst dabei
gegen sein Lebensinteresse, weil sein Wunsch nicht iiberlegt ist. Auch Singer
wirde das vermutlich sagen, und ganz sicher Hoerster, der Interessen als
@ufgeklirte Wiinsche» definiert'. Wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass
sich Gustav keineswegs schadet, sollte er an einem Baum enden, miissen wir
annehmen, er habe sich seine Wiinsche nicht (ausreichend) uberlegt. Und das
ist sicher die Annahme, zu der wir ublicherweise greifen werden. Gustavs
Wiinsche lassen in seiner subjektiven Sicht nicht die Gewichtigkeit von Inter-
essen erkennen, wie siec normale Erwachsene einschitzen wiirden. Deshalb
werden seine Wiinsche entsprechend korrigiert.

Mein Argument fir die Anwendung der I[deal-Wunschtheorie auf Julia
besteht nun in zwei Teilen. Einmal in der Annahme, dass der Fall von Gustav

[0 In Leist 1990a, Kap. 5.3 habe ich deshalb den Begriff des «ibergreifenden Lebensinteres-
ses» benutzt.

[l «Wesen A hatein Interesse an x> soll bedeuten Entweder A wiinscht x, sofern A tiber alle
fur die Realisierung seiner simtlichen derzeitigen Wiinsche relevanten Fakten aufgeklirt
ist, oder A wiirde x wiinschen, sofern A iiber alle fiir die Realisierung seiner siimtlichen
derzeitigen Wiinsche relevanten Fakten aufgeklirt wireo» (Hoerster 1991, S. 386) Man
beachte die Reichweite des kontrafaktischen Teilsatzes.
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eine ideale Wunschzuschreibung bendétigt, zum andern (und wichtiger) in der
Behauptung, dass sich nicht relevant unterscheiden ldsst zwischen dieser An-
wendung auf Gustav und derjenigen auf Julia. Deshalb bliebe, will man
sagen, dass es fur Julia nicht so schlimm war, dass sie uberfahren wurde, auch
nur die Alternative, zu meinen, Gustav habe sich nicht cigentlich geschadet,
als er in euphorischer Stimmung am Baum zerschellte. Beide Ausserungen
wiren nicht nur akademischer Art. Beispielsweise hitten wir keinen bedeuten-
den Grund, Gustav am Fahren zu hindern, obwohl wir sein Ende vorherse-
hen.

Welche Griinde konnten zwischen dem Fall Julias und Gustavs unterschei-
den lassen? Der wichtigste Einwand diirfte, erstens, sein: Gustav besitzt ak tu-
ell die Fahigkeit zu uberlegten Wiinschen, er wendet sie nur nicht an; Julia
besitzt diese Fahigkeit aktuell noch nicht. Fir viele leichtsinnige Autofahrer
mag diese Behauptung zutreffen. Aber fir einen sehr leichtsinnigen Gustav
kann gelten, dass er subjektiv sein Lebensinteresse notorisch unterbewertet,
entweder weil er nicht tiberlegt sein will oder weil er nicht tiberlegt sein kann.
Viele Erwachsene haben tatsiichlich die Fihigkeit einer angemessenen Bewer-
tung threr Interessen, einschliesslich thres Lebensinteresses, nicht. Deshalb
kann der Verweis auf die aktuelle, nur punktuell nicht angewandte Fihigkeit
keinen Unterschied zwischen Gustav und Julia hervorheben.

Aber vielleicht ist, zweitens, der leichtsinnige Gustav gar nicht uniiberlegt?
Vielleicht reicht sein Ausmass des Uberlegens und vielleicht hat er einfach
kein entsprechend grosses Lebensinteresse? Vielleicht machen wir, die wir ihn
am Fahren hindern wollen, uns des unbegriindeten und tiberzogenen Paterna-
lismus schuldig? Dagegen spricht die Erfahrung. Gustav ist nicht der einzige
Mensch, der leichtsinnig in vereiste Kurven fihrt. Andere, die es iiberlebt
haben, waren riickblickend der Meinung, sie hiitten bedauerlicherweise «mit
ihrem Leben gespielts. Deshalb stellt es Gustav gegentiber keinen unbegriin-
deten Paternalismus dar, wenn man annimmt, er wiirde sein Lebensinteresse
nicht korrekt einschiitzen.

Besteht aber nicht, drittens, der folgende Unterschied: Gustav mag sein
Lebensinteresse verfehlen, aber er hat doch tiberlegte Wiinsche anderer Art.
Julia hingegen ist nicht im selben Ausmass tberlegensfihig. Dieser Einwand
ist teilweise richtig, denn Gustav ist eben erwachsen, Julia noch ein kleines
Kind. Die Uberlegensfihigkeit von Gustav ist deshalb grosser. Aber welcher
Unterschied soll genauer relevant sein? Irgendwelche Uberlegensfihigkeiten
hat auch Julia. Auch sie kann bereits wichtige von weniger wichtigen Wiin-
schen unterscheiden. Der kognitive Unterschied zwischen thr und Gustav s
nur graduell und eine qualitative Unterscheidung bliebe willktrlich.
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Oder es besteht, viertens, dieser Unterschied: Was Gustav fehlt, ist die
Fahigkeit zur angemessenen Gewichtung seines Lebenswunschs (er ist eben
leichtsinnig), hingegen verfiigt er iiber die kognitiven Féihigkeiten zum Lebens-
wunsch. Natiirlich verfiigt er tiber Selbst- und Zeitbewusstsein. Genau das ist
es, was Julia abgeht. Dieser Unterschied kénnte im Fall von Julia zutreften,
obwohl es empirisch unwahrscheinlich ist. Selbst- und Zeitbewusstsein ent-
wickeln sich nicht mit einem Schlag, sondern ebenfalls graduell, und sicher hat
ein vierjahriges Kind bereits beide Bewusstseinsdimensionen. Entscheidend ist
aber, dass es auf die Fahigkeiten zu Zeit- und Selbstbewusstsein allein nicht
ankommt. Beides sind notwendige, nicht aber auch hinreichende Bedingungen
fiir Lebensinteresse. Unverzichtbar sind ausserdem die Dimension des Empfin-
dens (und damit des als angenehm oder unangenehm Empfindens) sowie die
Dimension des Wollens (und damit des Vorziehens und Vermeidens). Mensch-
liche Interessen bendétigen zusiitzlich diese beiden anderen Dimensionen, und
sie sind vorrangig gemeint, wenn die Rede ist von in Interesse haben, oder
eben <«einem Interesse Gewicht gebeny, aber auch von <gegen ein Interesse
verstossery. Die Begriffe, tiber die ein Kind verfligt, restringieren, was es
wollen kann. Dass es tatsachlich will bzw. tiber entsprechende Empfindungen
verfiigt, die sein Wollen leiten, ist ebenso wichtig.

[st dann der Einwand nicht so zu formulieren, dass es ausreicht, die kogni-
tive Fahigkeit zu beachten, wenn das Lebensinteresse abgesprochen wird,
nicht die Empfindens- oder die Wollensdimension? Julia — oder wenn nicht
Julia, so sicher der zweimonatigen Julie — fehlt diese Fahigkeit, und das unter-
scheidet sie von Gustav. So formuliert hiesse es aber, dass sowohl ein Compu-
ter, der uber Zeit-/Selbstbewusstsein, nicht jedoch {iber Empfinden und Wol-
len verfiigt, wie auch ein tberlegt lebensmiider Mensch mit sonst (normalen
geistigen Fahigkeiten ein Lebensinteresse haben. Der eine, obwohl ein Wesen
ohne Wollen, der andere, obwohl ein Wesen mit dezidiert gegenteiligem Wol-
len. Beide Beispiele zeigen: auf die Stellungnahme des Subjekts zu seinem
Leben kommt es an, also auf ein Gewichten — und deshalb ist der analytisch
zutreffende Unterschied zwischen kognitiven Fiahigkeiten und tatsachlichem
Wunsch fiir den Vergleich zwischen Gustav und Julia irrelevant.

Alles in allem scheint damit offenkundig: wenn Julia kein Lebensinteresse
hat, so hat auch Gustav keines. Und sogar noch weiter gehend: wenn Julia
Lebensinteresse abgesprochen werden muss, so musste jeder beliebige (spon-
tane, wankelmiitige, irrationale) Wunsch als ausreichender Ausdruck von In-
teresse angesehen werden. Umgekehrt, wenn die externe Beurteilung seitens
tiberlegter, alle relevante Erfahrung einbeziehender Erwachsener als aus-
schlaggebend anzusehen ist, so hat auch bereits Julia ein Lebensinteresse.
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Fuhrt diese letztere Folgerung aber nicht paradoxerweise dazu, dass jedem
Lebewesen ein starkes Lebensinteresse zugesprochen werden muss? Wire
nicht dieselbe externe Beurteilung bei Pflanzen, Tieren oder mindestens
menschlichen Foten notig? Meiner Meinung nach lisst sich der amenschliche
Standpunkt> auf Pflanzen und einen Teil der Tiere gerade nicht ausdehnen,
was cin Grund ist, sie nicht in die Moral einzubezichen (s. Leist 1990a,
S. 69-75). Auf einen anderen Teil (die Siugetiere) und auf die Foten lisst er
sich ausdehnen, so lange die notwendigen Voraussetzungen fir irgendein
Interesse gegeben sind: also insbesondere irgendwelche Empfindungsfahigkeit
und irgendwelche rudimentire Form des Wollens. Kurzum: die Ideal-
Wunschtheorie notigt nicht dazu, belicbigen Lebewesen kriterienlos Lebens-
interesse zuzusprechen. Sie kann gegen den Einwand der Beliebigkeit von
Lebensinteresse verteidigt werden, und zwar erfolgreich, wie ich meine.

Auch wenn diese Skizze einer Zuschreibung von Interessen von einem
idealen Standpunkt aus, mit dem tiberlegten Blick auf ein <ganzes Lebem, der
einzelnen Menschen manchmal abgeht, nicht vollig tiberzeugt, so ist sie viel-
leicht doch ausreichend, um eine mogliche Alternative zu der Auflassung
Singers sichtbar werden zu lassen. Die begriffliche Norm, Lebensinteresse sei
an die aktuelle Fahigkeit zu Lebenswiinschen zu binden, hat schwerwiegende
praktische Konsequenzen. Deshalb sollte jede philosophische Alternative in
der Erorterung des Begriffs Lebensinteresse weitaus sorgfiltiger gepruft wer-
den, als es in dieser spekulativen Disziplin sonst der Fall ist.

Literatur

Norbert Hoerster (1991), Haben Foten ein Lebensinteresse? in: Archiv fiir Rechts- und Sozial-
philosophie 77, S. 385-395

Ernst Klee (1990), Durch Zyvankali erlost, Frankfurt

Anton Leist (1990a), Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und kiinstlichen Befruch-
tung, Frankfurt

Anton Leist (1990b), Mitleid und universelle Ethik, erscheint in: Georg Lohmann/Hinrich-
ried Fink-Eitel (Hg.), Zur Philosophie der Gefiihle, Frankfurt 1992

Derek Parfit (1984), Reasons and Persons, Oxford

Peter Singer (1981), The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, Oxford-Melbourne

Peter Singer (1984), Praktische Ethik, Stuttgart; orig. Practical Ethics, Cambridge 1979

Peter Singer/Helga Kuhse (1990), Zwischen Leben entscheiden: Eine Verteidigung, in: Ana-
lyse & Kritik 12, S, 119130

161






	Überlebt der Utilitarismus? : Peter Singer und das Tötungsverbot

